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Antrag
der Abg. Dr. Monika Stolz u. a. CDU

und

Stellungnahme
des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst

Ergebnisse der „Unabhängigen Gutachterkommission zur 
Evaluierung Rehabilitative und Präventive Sportmedizin  
des Universitätsklinikums Freiburg“

A n t r a g

Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen,
I. zu berichten, 

 1.  welche Ergebnisse der „Unabhängigen Gutachterkommission zur Evaluie-
rung Rehabilitive und Präventive Sportmedizin des Universitätsklinikums 
Freiburg“ – unter Angabe der Thematik der einzelnen Gutachten, des gegen-
wärtigen Bearbeitungsstadiums und des von der Landesregierung erwarteten 
Veröffentlichungsdatums – bisher vorliegen bzw. wann vorliegen werden;

 2.  welche Zielvorstellung sie hinsichtlich des Abschlusses der gesamten Kom-
missionsarbeit verfolgt;

 3.  wie die Ziele des raschen Abschlusses der Kommissionsarbeit und der Offen-
legung der Ergebnisse auf der einen Seite, der rückhaltlosen Aufklärung unter 
Auswertung aller Unterlagen nach Auffassung der Landesregierung auf der 
anderen Seite in Einklang zu bringen sind; 

 4.  wie sie die abweichenden Positionen von Kommission und Universität hin-
sichtlich der in Drs. 15/5934 Ziffer 4 genannten Frage, ob auch nicht ausge-
wertete Unterlagen – wie von der Vorsitzenden der Kommissionsvorsitzen-
den Frau Prof. Dr. L. P. befürchtet – nach Abschluss der Kommissionsarbeit 
vernichtet werden müssten, rechtlich bewertet;

 5.  von welcher Art und welchem Umfang die bisher nicht ausgewerteten und 
ggf. betroffenen Unterlagen sind;
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 6.  wie sie die Arbeitsfähigkeit der Kommission angesichts des Austritts von 
Herrn Prof. Dr. W. J. und der dabei offenbar werdenden internen Differenzen 
hinsichtlich der inhaltlichen, formalen und zeitlichen Planung und Ergebnisse 
der Kommissionsarbeit sowie angesichts der Tatsache, dass die Kommission 
gemäß Pressberichten in den vergangenen zwei Jahren nur zweimal bzw. in 
den vergangenen zwölf Monaten nur einmal getagt hat, bewertet;

 7.  wann das vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst zunächst 
für Dezember 2014 initiierte Schlichtungsgespräch zwischen der Untersu-
chungskommission und der Universität stattfinden wird;

 8.  welche Schritte sie darüber hinaus zu unternehmen gedenkt, um eine rasche 
und vollständige Aufklärung der Doping-Vorwürfe sicherzustellen;

II. 

 1.  alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um eine rasche und vollständi-
ge Aufklärung der Vorgänge an der Sportmedizin des Universitätsklinikums 
Freiburg sicherzustellen; 

 2.  einen nachprüfbaren Zeitplan für die weitere Arbeit der Kommission, insbe-
sondere für die Vorlage weiterer Gutachten, vorzulegen; 

 3.  bei Abweichung von diesem Zeitplan geeignete Maßnahmen zu ergreifen und 
dem Landtag unverzüglich zu berichten;

 4.  dem Landtag spätestens Ende Februar 2015 erneut zu berichten.

22. 12. 2014

Dr. Stolz, Kurtz, Deuschle, Röhm, Schiller, 
Viktoria Schmid, Stächele, Wacker, Dr. Rapp CDU

B e g r ü n d u n g

Die „Unabhängige Gutachterkommission zur Evaluierung Rehabilitive und Prä-
ventive Sportmedizin des Universitätsklinikums Freiburg“ wurde im Jahr 2007 
von der damaligen CDU-geführten Landesregierung eingesetzt. Der CDU-Land-
tagsfraktion ist es wichtig, dass alle notwendigen Maßnahmen ergriffen werden, 
um eine rasche und vollständige Aufklärung der Vorgänge an der Sportmedizin des 
Universitätsklinikums Freiburg sicherzustellen. Ziel dieses Antrags ist es, Kennt-
nis zu erlangen, ob und wenn ja welche Blockaden dieses Ziel behindern.
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S t e l l u n g n a h m e * )

Mit Schreiben vom 3. Februar 2015 Nr. 773-1-1208.1 nimmt das Ministerium für 
Wissenschaft, Forschung und Kunst zu dem Antrag wie folgt Stellung:

Der Landtag wolle beschließen, 
die Landesregierung zu ersuchen,
I. zu berichten,

1.  welche Ergebnisse der „Unabhängigen Gutachterkommission zur Evaluierung 
Rehabilitive und Präventive Sportmedizin des Universitätsklinikums Freiburg“ 
– unter Angabe der Thematik der einzelnen Gutachten, des gegenwärtigen Be-
arbeitungsstadiums und des von der Landesregierung erwarteten Veröffentli-
chungsdatums – bisher vorliegen bzw. wann vorliegen werden;

Zu I. 1.:

Die Evaluierungskommission Freiburger Sportmedizin wurde von der Universität 
Freiburg 2007 eingesetzt. Bisher wurden von der Evaluierungskommission nach 
übereinstimmenden Angaben der Evaluierungskommission und der Universität 
Freiburg zwei Gutachten fertiggestellt, verabschiedet und der Universität über-
sandt. Dabei handelt es sich um ein Gutachten über die Arbeit von Herrn Professor 
Reindell in der Sportmedizin Freiburg sowie um eine Evaluierung der Veröffentli-
chungen aus der Abteilung Sportmedizin.

Welche weiteren Einzelgutachten die Evaluierungskommission schließlich fertig-
stellen wird und wie deren Bearbeitungsstand derzeit ist, wird im Rahmen der ge-
planten gemeinsamen Sitzung von Frau Ministerin Bauer mit den Mitgliedern der 
Evaluierungskommission sowie dem Rektor der Universität Freiburg aktuell zu 
beraten sein (vgl. hierzu unten zu Ziffer 7). 

2.  welche Zielvorstellung sie hinsichtlich des Abschlusses der gesamten Kommis-
sionsarbeit verfolgt;

3.  wie die Ziele des raschen Abschlusses der Kommissionsarbeit und der Offen-
legung der Ergebnisse auf der einen Seite, der rückhaltlosen Aufklärung unter 
Auswertung aller Unterlagen nach Auffassung der Landesregierung auf der an-
deren Seite in Einklang zu bringen sind; 

Zu I. 2. und 3.:

Die beiden Interessen der Landesregierung und der Öffentlichkeit, sowohl umfas-
send als auch zeitnah über die Ergebnisse der Evaluierungskommission Freiburger 
Sportmedizin informiert zu werden, sind grundsätzlich gleichwertig und müssen 
gleichermaßen Berücksichtigung finden.

Es liegt in der Natur wissenschaftlicher Arbeit, dass Ergebnisse immer wieder neu 
hinterfragt und mit aktuellen Erkenntnissen abgeglichen werden müssen. Daher 
sollte für den Abschluss der Arbeiten der Evaluierungskommission nicht der An-
spruch erhoben werden, sämtliche Fragen abschließend beantwortet zu haben. Die 
Herausforderung ist es, in geeigneter Form und zeitnah den Kenntnisstand festzu-
halten und diese Erkenntnisse ggf. als Ausgangspunkt weiterer Forschungsvorha-
ben zu nutzen.

Wann und in welcher Form dies sinnvoll ist, soll ebenfalls Gegenstand der noch 
ausstehenden gemeinsamen Sitzung sein.

Die Universität Freiburg hat bereits im Oktober 2014 bekannt gegeben, dass sie die 
Einrichtung einer „Forschungsstelle Sportmedizin“ plane, die auch nach Abschluss 
der Kommissionsarbeit die Geschichte der Sportmedizin an der Universität weiter 
untersuchen solle. 

*) Der Überschreitung der Drei-Wochen-Frist wurde zugestimmt.
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4.  wie sie die abweichenden Positionen von Kommission und Universität hinsicht-
lich der in Drs. 15/5934 Ziffer 4 genannten Frage, ob auch nicht ausgewerte-
te Unterlagen – wie von der Vorsitzenden der Kommissionsvorsitzenden Frau 
Prof. Dr. L. P. befürchtet – nach Abschluss der Kommissionsarbeit vernichtet 
werden müssten, rechtlich bewertet;

Zu I. 4.:

Wie bereits oben dargestellt, ist es sehr wichtig, dass die Arbeit der Evaluierungs-
kommission Grundlage für nachfolgende Forschungsarbeiten sein kann. Die Ver-
nichtung von Unterlagen würde diesem Interesse entgegenstehen. Inwiefern über 
die entsprechenden Gutachten und Berichte hinaus auch die Materialien der Evalu-
ierungskommission zugänglich gemacht werden können, kann nicht pauschal be-
antwortet werden. Dass relevante Materialien tatsächlich vernichtet werden müs-
sen, lässt sich zurzeit nicht abschließend klären. Zunächst sind auch mildere Mittel 
zur Einhaltung datenschutzrechtlicher Vorgaben in Betracht zu ziehen. 

Von Bedeutung dürfte in diesem Zusammenhang insbesondere sein, ob und in 
welcher Form die Evaluierungskommission entsprechenden Quellen die Vertrau-
lichkeit der Informationen zugesagt wurde. Hierüber liegen der Landesregierung 
bislang keine Erkenntnisse vor.

5.  von welcher Art und welchem Umfang die bisher nicht ausgewerteten und ggf. 
betroffenen Unterlagen sind;

Zu I. 5.:

Aufgefunden wurden insbesondere Akten bei der Staatsanwaltschaft Freiburg, die 
an das Staatsarchiv abgegeben wurden. Darüber hinaus hat die Stadt Freiburg Ak-
ten an das Stadtarchiv Freiburg gegeben. In welcher Form die Evaluierungskom-
mission über die jeweiligen Archive tatsächlich bereits Zugang zu diesen Akten 
erhalten hat und welche weiteren Akten und Informationszugänge konkret noch 
benötigt werden, ist ebenso Thema der bevorstehenden gemeinsamen Sitzung wie 
die Fragen, welche weiteren Informationsquellen benötigt werden, welchen Um-
fang neue, noch nicht ausgewertete Quellen haben bzw. welchen Aufwand deren 
Berücksichtigung in den bestehenden Gutachtenentwürfen verursacht.

Angefragt hat die Evaluierungskommission auch weitere Informationen bzw. Un-
terlagen bei verschiedenen Ministerien. Derzeit wird geprüft, welche Akten hier 
vorhanden sind und wie diese der Evaluierungskommission zur Verfügung gestellt 
werden können.

6.  wie sie die Arbeitsfähigkeit der Kommission angesichts des Austritts von Herrn 
Prof. Dr. W. J. und der dabei offenbar werdenden internen Differenzen hin-
sichtlich der inhaltlichen, formalen und zeitlichen Planung und Ergebnisse der 
Kommissionsarbeit sowie angesichts der Tatsache, dass die Kommission gemäß 
Pressberichten in den vergangenen zwei Jahren nur zweimal bzw. in den vergan-
genen zwölf Monaten nur einmal getagt hat, bewertet;

7.  wann das vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst zunächst für 
Dezember 2014 initiierte Schlichtungsgespräch zwischen der Untersuchungs-
kommission und der Universität stattfinden wird;

8.  welche Schritte sie darüber hinaus zu unternehmen gedenkt, um eine rasche und 
vollständige Aufklärung der Doping-Vorwürfe sicherzustellen.

Zu I. 6. bis 8.:

Die gemeinsame Sitzung der Mitglieder der Evaluierungskommission Freiburger 
Sportmedizin mit Frau Ministerin Bauer und Herrn Rektor Schiewer ist für den  
24. Februar 2015 terminiert. Voraussichtlich werden alle verbliebenen Mitglieder 
der Evaluierungskommission teilnehmen.

Im Rahmen der Terminfindung für die Sitzung am 24. Februar 2015 hat das Wis-
senschaftsministerium angeregt, dass innerhalb der Evaluierungskommission eine 
Abstimmung bzw. Koordinierung für diese Sitzung stattfindet. 
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Wie oben bereits dargestellt, wird Inhalt des Gesprächs sein, welche Schritte für ei-
nen Abschluss der Kommissionsarbeit notwendig sein werden, wie die Ergebnisse 
der Evaluierungskommission möglichst weitgehend gesichert werden können und 
wie ein Übergang auf die von der Universität Freiburg vorgesehene Forschungs-
stelle zu diesen Themen hergestellt werden kann. 

Bauer
Ministerin für Wissenschaft,
Forschung und Kunst


